Textteil
zum Bebauungsplan
Gewerbegebiet
,Hinter den Garten*
Gemeinde Altheim (Alb)

In Erganzung der Planzeichnungen und gemaf § 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. der BauNVO
(i.d. Fassung vom 15.09.1977 Bundesgesetzblatt | S. 1763) und LBO wird in dem
schwarz umrandeten Gebiet festgesetzt:
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Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB und BauNVO)

Bauliche Nutzung

Art der baulichen Nutzung 1.11 MaR der baulichen Nutzung
(§§ 1-15 BauNVO) (§§ 16-21 BauNVO)
Baugebiet und Bauflachen Z GRz GFz
GE Gewerbegebiet § 8 BauNVO | 0,7 1.0
Ml Mischgebiet  § 6 BauNVO ! 0,4 0,8

Im Mischgebiet sind Wohngebaude bis zu 2 Wohneinheiten und nur in Verbin-
dung mit einem gewerblichen Betrieb zulassig. Dies gilt nicht fur die, bei
Inkrafttreten des Bebauungsplanes, vorhandenen Wohngebaude.

Gemal § 1 Abs. 5 BauNVO in Verbindung mit Abs. 9 wird festgelegt, dal}
Lagerplatze fir Schrott und Autowracks nicht zulassig sind.

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO wird die Nutzung gemaf § 8 Abs. 3 Nr. 1
BauNVO allgemein zugelassen

Nebenanlagen (§ 14 BauNVO), soweit Gebaude, sind aul3erhalb der Uber-
baubaren Grundsticksflachen nicht zulassig (§ 23 Abs. 5 BauNVO).

Garagen sind jedoch ausnahmsweise in den nicht Gberbaubaren Grundsticks-
flachen zulassig, soweit sie mindestens 5 m von der Strallenbegrenzungslinie
zuruckgesetzt und Flachen fur Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) nicht
berthrt sind. Dies gilt nicht fur die Schutzstreifen entlang der K 7309.

Bauweise: § 22 BauNVO entsprechend den Eintragungen im Plan.

Im GE Gebiet - abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO - sind
Gebaude mit seitlichem Grenzabstand zu erstellen und die Lange der Gebaude
wird nicht begrenzt.
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Die Sichtfelder an den Einmindungen in die K 7309 sind auf Dauer von
Sichthindernissen jeder Art ab 0,70 m Hohe Uber Fahrbahnoberkante frei-
zuhalten.

Werbeanlagen durfen im Bereich der K 7309 in einem Abstand von 15,00m
nicht angebracht werden.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB und § 73 LBO)

Gebaudehohen (Hochstmall zwischen festgelegter Gelandeoberkante und dem
Schnittpunkt von AuRenwand und Dachhaut)

Gebaudehohe: MI  max.8,00m
GE max.8,00m
Dachform: Satteldach, Dachneigung 12° - 35°

Flachen fiir das Anpflanzen von Baumen und Strauchern

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB sind im Einvernehmen mit dem Naturschutzbeauf-
tragten zu bepflanzen.

Mit der Bepflanzung von Baumen und Strauchern innerhalb der durch Pflanz-
gebot festgelegten Flachen sind die, nach Nachbarrechtsgesetz Baden-
Wrttemberg, festgesetzten Abstande zum Nachbargrundstick nicht einzuhalten.
Die Bepflanzung ist vom Eigentiumer des angrenzenden Grundstlicks zu dulden.

Der Pflanzstreifen entlang dem Lerchenweg darf nur fur die notwendigen Ein-
und Ausfahrten des jeweiligen Grundstucks unterbrochen werden.

Einfriedigungen sind bis maximal 1,50 m Hohe zulassig und mit einheimi-
schen Gehdlzen zu hinterpflanzen.

Material und Farbgebung der Gebaude sind auf das Ortsbild abzustimmen.



	„Hinter den Gärten“

